
 
 

 
 
 

F r a g e b o g e n  f .  G r u n d s t ü c k s i n t e r e s s e n t e n  
 
Zur Zeit besitzt die Stadt Dinslaken keine freien Baugrundstücke im Stadtgebiet. Sobald 
städtische Baugrundstücke zum Verkauf oder zur Vergabe im Erbbaurecht zur Verfügung 
stehen, werden Sie darüber informiert. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die 
zuständige Sachbearbeiterin Frau Bergkemper. Sie ist wie folgt zu erreichen: 
 
 
Stadt Dinslaken 
Fachdienst Vermessung, GEO-Dienste,   
Liegenschaften  
z. H. Frau Lisa Bergkemper 
Technisches Rathaus Zimmer Nr. 168 (1. Etage) 
Hünxer Str. 81 
46537 Dinslaken 
 
Telefon: 02064/66535 
Fax: 02064/66 11 535 
e-mail: lisa.bergkemper@dinslaken.de 
Bürozeiten: Mo. – Do. 8.00 – 12.00  
                                  12.00 – 16.00 
oder nach Vereinbarung 
 
 
A. Persönliche Angaben  
 
Erwerber/in 1: 
 
  
Name, Vorname, (Geb.Name)  
 
  
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer) 
 
  
tagsüber zu erreichen unter Tel.-Nr./Handy-Nr. 
 
  
email 
 
Erwerber/in 2:  
 
  
Name, Vorname, (Geb.Name)  
 
  
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer) 
 
  
tagsüber zu erreichen unter Tel.-Nr./Handy-Nr. 
 
  
email 
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Die Stadt Dinslaken verarbeitet (insbesondere erhebt, übermittelt und speichert) Ihre 
personenbezogenen Daten, wenn Sie dieses Formular ausfüllen. 
 

Zweck der Datenverarbeitung 
 
Im Rahmen des zu stellenden Antrags auf Aufnahme in die Bewerberliste zur Vergabe von 
Baugrundstücken benötigt die Stad Dinslaken, Fachdienst Vermessung, Liegenschaften, GEO-Dienste, 
die Angaben zu Ihren personenbezogenen Daten. 
 
Ihre in diesem Zusammenhang zu verarbeitenden personenbezogenen Daten sind zweckgebunden, 
das heißt, sie werden nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden sind. 
 
Mit der Bestätigung dieser Datenschutzerklärung erteilen Sie der Stadt Dinslaken die Einwilligung in die 
erforderliche Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke. 
 
Diese Einwilligung können Sie jederzeit ganz oder teilweise ohne Angaben von Gründen für die Zukunft 
widerrufen. 
 
 
 

Speicherdauer/Löschungsfrist 
 
Ihre im Rahmen dieses Antragsverfahrens erfassten personenbezogenen Daten werden sobald Ihnen 
ein Baugrundstück zugeteilt werden konnte gelöscht. 
 

Rechte der Betroffenen 
 
Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung oder Verarbeitung, 
Datenübertragung und Widerspruch bezüglich der erfassten personenbezogenen Daten wird an dieser 
Stelle ausdrücklich hingewiesen. Rechtsgrundlage hierfür sind die Artikel 15 bis 21 der EU-
Datenschutzgrundverordnung sowie die §§ 49 und 50 Datenschutzgesetz NRW. Zudem sind Sie 
berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit 
der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu 
fordern. 
 
Kontaktdaten 
 
Verantwortliche Person im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist die Stadt Dinslaken  
- Der Bürgermeister - Platz d’Agen 1, 46535 Dinslaken oder E-Mail: info@dinslaken.de. Die 
Datenschutzbeauftragten der Stadt Dinslaken können Sie unter datenschutz@dinslaken.de oder unter 
Datenschutzbeauftragte der Stadt Dinslaken, Platz d’Agen 1, 46535 Dinslaken, erreichen. 
 
Beschwerden über das Vorgehen der Stadt Dinslaken in dieser datenschutzrechtlichen Angelegenheit 
können Sie an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf unter Tel. 0211/38424 – 0 oder per E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
richten.  
 
 
      
Ort, Datum Unterschrift Erwerber/in1 Unterschrift Erwerber/in 2 


